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l. Verordnung: Jagdpriifung und Jagdaufseherprüfung sowie Dienstausweis1 Dlenstabzeichen und Gelöbnis von Jagd~ 
aufsehem. ,,, 

1. 

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
21. Dezember 1982 betreffend die Jagdpril· 
fung und die Jagdaufseherprlifung sowie 
Dienstausweis, Dienstabzeichen und Gelöbnis 

von Jagdaufsehern 

Auf Grund der §§ 52, 65 und 66 des Wiener 
Jagdgesetzes, LGBL für Wien Nr. 6/1948, in der 
Fassung des Gesetzes LGBI. für Wien Nr. 31/1982 
wird verordnet: 

Abschnitt 1 

Jagdprüfung 

§ 1. Der Wiener Landesjagdverhand hat minde
stens einmal jährlich eine Jagdprilfung abzuhalten. 

§ 2. (1) Ansuchen um Zulassung zur Jagdprü
fung sind an den Wiener Landesjagdverband zu 
richten. Das Ansuchen hat Name, Adresse und 
Gebunsdatum des Prüfungswerbers zu enthalten. 

(2) Wird der Bewerber zur Prüfung zugelassen, 
sind ihm vom Wiener Landesjagdverhand gleichzei
tig Ort und Zeit der Prüfung bekanntzugeben. 

§ 3. (1) Der Vorsitzende der Prüfungskommis
sion hat die Prüfung zu leiten und für ihren ord
nungsgemä.llen Ablauf Sorge zu tragen. Er hat die 
Aufteilung der Prüfungsfächer auf alle Mitglieder 
der Prüfungskommission vor.zunehmen. Prüfungs
werber, die sich ordnungswidrig verhalten, kann er 
nach Ermahnung erforderlichenfalls von der Pril
fung ausschließen. 

(2) Seine Fähigkeiten im Schießen hat der Prü
fungswerber dadurch nachzuweisen; daß ec bei 
fünf Schüssen mit dem Kleinkalibergewehr auf die 
10~Ring-Gamsscheibe, stehend, angestrichen, Ent~ 
fernung 100 m, und beim Beschießen von zehn 

·Tontauben mit der Schcotflinte, aus dem Jagdan
schlag, mindestens eine Gesamtpunkteanz.ahl von 
35 erreicht - wobei der Treffer auf eine Tontaube 
mit funf Punkten und ein Ring auf der Scheibe mit 
einem Punkt zu bewerten ist ~ und mit jeder 
Waffe mindestens fünf Punke erzielt. 

(3) Entscheidet die Kommission, daß der Prü
fungswerber die nach Abs. 1 und 2 erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, ist nach einer 
entsprechenden Ruhepause oder am darauffolgen
den Tag der theoretische Teil der Prüfung abzu
nehmen. Andernfalls ist der Prüfungswecber fur 
nnicht geeignetu zu erkllren, Dies ist dem Prü
fungswerber vorn Vorsitzenden mitzuteilen. 

§ 5. (!) Nach Beendigung des theoretischen Tei
les der Prüfung beschließt die Prüfungskommission 
in nicht öffentlicher Sitzung über das Prüfungser
gebnis, welches dem Prüfungswerher vom Vorsit
zenden zu verkünden ist. 

(2) Über den Verlauf der Prüfung ist eine von 
allen Mitgliedern der Prüfungskommission zu 
unterzeichnende Niederschrift aufzunehmen, wel
che den Tag der Prüfung, die Zusammensetzung 
der Prüfungskommission, die Personaldaten des 
Prüfungswerbecs und das Prüfungsergebnis aufge
gliedert in den theoretischen und praktischen Teil 
sowie gegebenenfalls die Bestimmung einer Frist zu 
enthalten hat, nach deren Ablauf die Prüfung frü
hestens wiederholt werden darf. 

(3) Lautet das Ergebnis auf „geeignet", ist dem 
Prüfungswerber darüber ein Zeugnis nach dem 

(2) Vor Beginn der Prüfung haben die Prüfungs
werber dem Vorsitzenden ihre Identität nachzu
weisen. Bis zu diesem Zeitpunkt kann ein Prü
fungswerber von der Prüfung zurücktreten. • 1. Muster der Anlage 1 auszustellen. /, 

(3) Tcitt ein Prüfungswerbec während dec Prü
fung zurück, gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
Ein solcher Prüfungswerhec ist füc ,,nicht geeignet" 
zu erklären. 

§ 4. (1) Im praktischen Teil der Prüfung hat der 
Prüfungswerber an Hand von Waffen und Muni
tion nachzuweisen, daß er mit deren Handhabung 
hinreichend vertraut ist. 
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Abschnitt II 

Jagdaufseherprüfung 

S 6. Die J agdaufseherprüfung ist nach Maßgabe 
der Anmeldungen einmal jähdich durchzuführen. 

S 7. Ansuchen um Zulassung zur Jagdaufseher
prOfung sind an den Magistrat zu richten. Dem 












